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Die Oberschule in Bremen führt in 9 Jahren zum Abitur. Das Gymnasium in 8 Jahren, so man
denn die Vorrausetzungen für die Oberstufe erfüllt. Die Oberschule ist also keine Restschule.
Wechsel sind möglich, aber zumindestens aus Richtung der Oberschule nicht erforderlich.Viele
Oberschulen haben angeschlossene Oberstufen oder kooperieren mit einer.
Wenn es am Gymnasium notentechnisch heikel wird, kann man auch zur Oberschule wechseln.
An den Gymnasien werden Noten vergeben, an den Oberschulen können bis einschließlich
Klasse 8 Lernentwicklungsberichte geschrieben werden.

„Es ist nachvollziehbar, dass die Schulleiterin möchte, dass ihre Schule die Sonderstellung in
der Gesellschaft behält und nicht zu "einer von vielen Schulen" wird.“

Ich schrieb ja, dass alle Schulen besondere Konzepte fahren, insofern ist die Schule schon eine
von vielen.
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